


  

Beitragsordnung 

 

Nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung vom 21. Oktober 2022:  

 

Regelmäßige Mitgliedsbeiträge (jährlich) 

  

Aufnahmegebühren: keine  

  

Erwachsener: 170,00 €  

 

Erwachsener (mind. 1 Kind U18): 200,00 € 

  

Ehepaar / Lebensgemeinschaft:  280,00 €  

  

Familie (mind. 1 Kind U18): 310,00 € 

 

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 60,00 €  

  

Schüler, Studenten und Auszubildende (ab dem 18. bis zum 25. Lebensjahr) 100,00 €  

(Bitte entsprechenden Nachweis vorlegen. Die Vorlage des Schul- bzw. Ausbildungs-
nachweis ist eine Bringschuld, bei Fehlen des Nachweises ist der Verein berechtigt, den 
vollen Beitrag eines Erwachsenen zu erheben.)  

  

Passivmitgliedschaft 30,00 €  

 

___________________________________________________________________ 

 

Arbeitsstunden 

 

Pro Jahr sind von den Mitgliedern folgende Arbeitsstunden zu leisten.  

  

Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr     5 Stunden  

  

Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr   10 Stunden  

  

Erwachsene ab dem 67. Lebensjahr     5 Stunden  

  

Nicht geleistete Stunden werden nach der Mitgliederversammlung vom 21.10.2022 mit  

16,50 € berechnet, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahr mit 10,00 €.   

 

Als Altersstichtag gilt der 01. Januar eines jeden Jahres  

 

 

Kündigung der Mitgliedschaft 

 

Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung an die Geschäftsadresse des 

Vereins. Die Kündigung der Mitgliedschaft kann zum Ende eines Kalenderjahres (31.12.) 

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 Wochen erklärt werden. Eine rückwirkende 

Kündigung ist ausgeschlossen. Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus welchem 

Grund, erlöschen alle Ansprüche aus dem Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende 

Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende 

Beitragspflichten oder eventuelle Arbeitsdienstersatzbeiträge, bleiben hiervon unberührt. 

Vereinseigene Gegenstände (insbesondere Schlüssel) sind dem Verein zurückzugeben oder 

bei Verlust wertmäßig abzugelten. Dem austretenden Mitglied steht kein Anspruch auf 

Rückzahlung bezahlter Beiträge zu. 


